
, i i·· L t iversitätslehrerverb. and , e Techn. Universität Wien 
v.Doz.Dr.G.Magcrl 

An das 

Präsidium des 

Österr. Nationalrates 

Karlsplatz 13 

A-1040 Wien 
Tel. (0222) 56 01 

Durchwahl 

Dr. KaLI Renner-Ring 3 

1017 Wi e n 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen 

Mg/fu 

Technische Universität Wien 

Sachbearbeiter Nebenstelle Datum 

1987 06 30 

3etr.: Novellierung des Bundesgesetzes über die Abgeltung 

von Lehr- und Prüfungs tätigkeit an Hochschulen -

Stellungnahme 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

In der Anlage übermitteln wir Ihnen unsere Stellungnahme 

zum oben genannten Gesetzesenhmrf in 25 facher Ausfertigung. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Universitätslehrerverband 

der Techn. Universität Wien 

Univ.Doz.Dr.G.Magerl 

Karlsplatz 13 

A-1040 Wien 
Tel. (0222) 56 01 

Durchwahl 

Technische 
Universität 

Wien T" 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Sachbearbeiter. Nebenstelle 

Mg/fu 

Betr.: GZ 68 158/7-15/87 

Novellierung des Bu�desgesetzes Uber die Abgeltung 

von Lehr- und Prüfungs tätigkeit an Hochschulen -

Stellungnahme 

Datum 

1987 06 30 

Der Universitätslehrerverband der TU Wien nimmt zu� oben zitierten 

Novellierung des Bundesgesetze� über die Abgeltung ven Lehr- und 

Prüfungstätigkeit an Hochschulen sowie zu den afigeschlossenen Er­

läuterungen Stellung wie folgt: 

§1 (l)b: Aus der in den Erläuterungen angeführten Definition des 

Begriffes Lehrveranstaltung läßt sich keineswegs zwingend folgern, 

daß im Zusammenhdng mit Diplomarbeiten stehende Lehrveranstalt�ngen 

keinGn Anspruch auf Kollegiengeldabgeltung be�ründen würden. Ab­

gesehen vom faktischen Arbeitsaufwand, der beispielsweise bei 

einer z"v';eistündigen Arbeitsgemeinschaft mit Diplomanden s icher 

höher ist als der einer (schon länger laufenden) Vorlesung mit 

gleit.:her Wochenstundenzahl, hat sich im technisch-naturwissen­

schaftlichen Bereich die Betreuung der Diplomanden in Gruppen 

durchgesetzt. Besonders bei Enblicklungsarbeiten in Zu�anunenarbeit 

ulit Industriebetrieben ist die Zusammenfassung der mit dem Projekt 

befaßten Diplomanden zu einer Gruppe unabuingbar notwendig. Neben 

d�� dadurch gewährleisteten Informationsfluß und der Gesamtschau 

des Projektes werden die Studenten durch die gruppenweise Abhaltung 

der Diplo�larbeitslehrveranstaltungen z.ur Arj;)�it im Team angeleitel. 
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Es wäre daher äußerst s�hädli�h, diese positive Entwicklung 

zu übersehen und Diplomarbeiten pauschal mit " Einzelunter­

richt" zu etikettieren. 

§1 (3)� Die Kürzung des Anspruches vom vollen Grundbetrag 

auf 2/3 stellt einen gravierenden Rückschritt gegenüber 

der derzeit gültigen Regelung dar. Gegen diese Verschlechte­

rung wird im Namen aller Kollegen heftigs.ter Protest erhoben 

und auch die Begründung, daß bei einer mehr als vierstündi­

g�n selbständigen Lehrtätigkeit die sonstigen Dienstpflichten 

leiden könnten, schärfstens zurückgewiesen. Angesichts dauernd 

steigender Hörerzahlen und eines kontinuierlich wachsenden 

Umfanges der Wissenschaften ist eine Beschneidung des 

Lehrpotentials schlechthin unverständlich. Es wird daher 

die Belassung der derzeit gültigen Regelung gefordert. 

(Univ.Doz.Dr . .  Magerl) 

Vorsitzender 
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